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IT der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württem-
berg (Kapitel 1010) 

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg betreibt seit Jahren 
IT-Mehrfachstrukturen. Ihre IT-Prozesse sind häufig unstrukturiert und 
heterogen. Die Landesanstalt steuert, optimiert bzw. konsolidiert ihre 
IT in wesentlichen Teilen nicht ausreichend. Sie sollte den Übergang 
der IT zur Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg sorgfältig vorbe-
reiten und die festgestellten Mängel zügig bereinigen. 

1 Ausgangslage 

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg entstand 2006 aus der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-
Württemberg und dem Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen 
und Gerätesicherheit. Seit 1. Dezember 2017 führt sie - bei unveränderten 
Aufgaben - den Namen Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
(LUBW). Sie ist rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und zugleich 
staatliche Einrichtung, hat damit Selbstverwaltungsrecht und steht gleichzei-
tig unter Aufsicht des Landes. Weite Teile der Landeshaushaltsordnung 
gelten für sie nicht. Stattdessen hat sie das Handelsgesetzbuch anzuwen-
den. 

Der Rechnungshof hat 2016/2017 - rund zehn Jahre nach der Gründung - 
die IT der LUBW erstmals umfassend geprüft. Die IT der Messnetze für 
Hochwasser, Radioaktivität und Luft wurde bereits im Beitrag Nr. 11 der 
Denkschrift 2017 dargestellt.  

Das Gesetz zur Errichtung der Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg 
(BITBWG) ist Basis für die IT-Neuordnung des Landes. Auch die LUBW darf 
IT nur noch selbst erledigen, wenn diese nicht als Aufgabe auf die Landes-
oberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) übertragen oder als IT-
Dienstleistung bei der BITBW zu beauftragen ist. 

Die IT-Aufgaben (z. B. der Betrieb von Weitverkehrsnetzen und Firewalls) 
sollten nach BITBWG seit dem 1. Juli 2016 an die BITBW abgegeben sein. 
Betriebliche IT-Dienstleistungen sind ab dem 1. Juli 2018 von der BITBW zu 
beziehen, es sei denn, vor dem Stichtag wurde ein anderer Zeitpunkt ver-
einbart. Für die IT-Dienstleistung „Entwicklung und Pflege von Fachverfah-
ren“ gilt die Nutzungspflicht spätestens ab dem 1. Juli 2021. 

 

2 Prüfungsergebnisse 

2.1 Umsetzung der IT-Neuordnung 

Bei der praktischen Umsetzung der IT-Neuordnung zeigte sich, dass sich IT-
Aufgaben und IT-Dienstleistungen häufig nicht voneinander trennen lassen 
und deshalb auch nicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf die BITBW 
übergehen können. Zwischen dem Innenministerium und den betroffenen 
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Behörden wurden in solchen Fällen Vereinbarungen - im Sinne eines Ge-
samtpakets - getroffen, die den Übergang abweichend von den ursprüngli-
chen Vorgaben regeln. 

Entsprechend wurde die LUBW über den 1. Juli 2016 hinaus mit der Erledi-
gung von IT-Aufgaben betraut. Da der Stichtag 1. Juli 2018 für die Beauftra-
gung von betrieblichen IT-Dienstleistungen für die LUBW nicht eingehalten 
werden kann, verzögert sich auch der Aufgabenübergang weiter. 

 

2.2 IT-Dienstleistungen 

Die IT der LUBW dient überwiegend dem Eigenbetrieb. Mit dem Umwelt-
informationssystem Baden-Württemberg entwickelt die LUBW Fachanwen-
dungen für sich und für Dritte. Insbesondere die Regierungspräsidien und 
die Unteren Verwaltungsbehörden betreiben diese Fachanwendungen in 
eigenen Rechenzentren und erheben damit Daten, welche die LUBW zur 
Erledigung ihrer Fachaufgaben benötigt. Die LUBW ist somit kein klassi-
scher IT-Dienstleister und nicht vergleichbar mit IT-Zentren, die IT-
Dienstleistungen für Dritte erbringen. 

 

2.3 Organisation und IT-Strukturen 

Die LUBW betreibt vier weitgehend eigenständige Rechenzentren in ver-
schiedenen Organisationseinheiten, die überwiegend unabhängig voneinan-
der arbeiten. Dabei handelt es sich um das Informationstechnische Zentrum 
(Abteilung 5) sowie um je ein Rechenzentrum für drei Messnetze der LUBW 
(Referate 32, 33 und 43). Außerdem betreibt sie verteilt auf zwei Abteilun-
gen in drei Referaten drei User Help Desks (UHD) zur Bearbeitung von IT-
Anliegen und IT-Störungsmeldungen der Anwender. Durch diese Mehrfach-
strukturen arbeiten Mitarbeiter in unterschiedlichen Organisationseinheiten 
mit unterschiedlichen Zeitanteilen auf unterschiedliche Art an vergleichbaren 
Tätigkeiten. Selbst ihre Arbeitsmittel sind verschieden. Die UHD nutzen z. B. 
unterschiedliche und in einem Fall keine UHD-Software. 

Die LUBW versäumte es, ihre IT zu einer Einheit zusammenzuführen und 
homogene IT-Strukturen zu schaffen. Sie begründet das mit speziellen An-
forderungen der Messnetze sowie mit unterschiedlichen Aufgaben und Ziel-
gruppen. Dabei verkennt sie, dass die Basisanforderungen und -techniken 
gleich sind. Spezielle Bedarfe und Ausprägungen können auch im konsoli-
dierten Rechenzentrumsbetrieb berücksichtigt werden. Die LUBW hat weder 
Synergien beim Personaleinsatz und den Sachkosten gehoben noch eine 
Spezialisierung und Vertiefung im IT-Betrieb und der Architektur verfolgt. 

 

2.4 Ressourceneinsatz für IT 

Alle Organisationseinheiten der LUBW mit IT-Zuständigkeiten lassen sich in 
wesentlichem Umfang von externen IT-Dienstleistern unterstützen. 

Die LUBW setzt rund 40 Vollzeitäquivalente, das sind 9 Prozent ihrer Perso-
nalressourcen, für IT ein. Für eine Organisation mit primärem IT-
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Eigenbetrieb und untergeordnetem IT-Dienstleistungscharakter ist das hoch. 
Trotzdem klagt die LUBW im IT-Bereich über Personalmangel und begrün-
det damit auch ihren umfangreichen Einsatz externer IT-Dienstleister. 

Der hohe Ressourceneinsatz für IT hängt auch damit zusammen, dass 
Fach- und IT-Zuständigkeiten stark vermischt und kleinteilig in Personal-
union wahrgenommen werden. Tätigkeiten der IT werden deshalb häufig 
von Fachpersonal ohne spezielle IT-Ausbildung erledigt. Zudem ist das in-
terne und externe Personal in den vier Rechenzentren parallel mit gleichen 
Fragen beschäftigt. Das ist nachteilig für den IT-Betrieb und die IT-Sicher-
heit. Der Zuständigkeitswechsel zur BITBW kann diese Problematik lösen, 
wenn die aufsummierten LUBW-Stellenanteile für IT an die BITBW kompe-
tenzwahrend übergehen. 

 

2.5 Kosten- und Leistungsrechnung für IT 

Die bestehende Kosten- und Leistungsrechnung der LUBW ist nicht geeig-
net, die IT-Kosten belastbar zu bestimmen. Entsprechende Kosten werden 
häufig den Fachprodukten der LUBW zugerechnet, ohne als solche erkenn-
bar zu sein. Das ist auch der Fall, wenn Fachaufgaben durch externe IT-
Dienstleister erbracht werden. Auf dieser Basis können keine Preise für IT-
Leistungen kalkuliert und aktualisiert werden; eine IT-Steuerung ist damit 
bestenfalls eingeschränkt möglich. Auch ein Vergleich der IT-Kosten vor und 
nach dem Zuständigkeitsübergang zur BITBW wird nicht sachgerecht mög-
lich sein. 

 

2.6 IT-Betrieb (Netz, Software-Verteilung und Migration) 

2.6.1 Netze und Firewalls 

Seit 2009 sind Netzwerkthemen beim Informatikzentrum Landesverwaltung 
Baden-Württemberg (heute BITBW) zu bündeln. Trotzdem betrieb die LUBW 
im Zeitraum der Prüfung neben ihren lokalen Netzwerken noch mehrere 
Firewalls mit separaten Zugängen ins Internet und in das Landesverwal-
tungsnetz mit Unterstützung externer IT-Dienstleister. Die Folge sind höhere 
Personal- und Sachkosten. Mit dem Aufgabenübergang zur BITBW wird sich 
das erledigen. 

 

2.6.2 IT-Systeme, -Prozesse und -Servicemanagement 

Die vier Rechenzentren arbeiten teilweise mit veralteten Betriebssystemen, 
die vom Hersteller nicht mehr unterstützt werden. Damit und mit manuellen 
Softwareinstallationen, die von verschiedenen dezentralen Administratoren 
durchgeführt werden, steigt das Risiko eines instabilen IT-Betriebs. Auch die 
Existenz dreier UHD und die fehlenden einheitlichen Werkzeuge zur Erfas-
sung und Auswertung der Hard- und Software sowie der Service Calls zei-
gen, dass vergleichbare IT-Prozesse innerhalb der LUBW uneinheitlich or-
ganisiert sind. Das IT-Servicemanagement der LUBW ist durchgehend ver-
besserungsbedürftig. 
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2.6.3 IT-Dokumentationen 

Die IT-Dokumentationen der LUBW sind häufig veraltet, unvollständig, nicht 
nachvollziehbar oder nicht vorhanden. Das betrifft insbesondere die Doku-
mentationen der Arbeitsprozesse (z. B. des UHD), die Projektarbeit, die 
Hardware, die Software(lizenzierung), die Backup- sowie Notfall- und Vor-
sorgekonzepte sowie die Abhängigkeiten der IT-Systeme. Die LUBW hat 
z. B. keine verlässliche Übersicht über die von ihr eingesetzten Anwendun-
gen. Auch ein ordnungsgemäßes Verfahrensverzeichnis nach § 11 Landes-
datenschutzgesetz hat sie nicht vorgelegt. Außerdem führt die LUBW zur 
Dokumentation/Überwachung von IT-Ausgaben in ihren Akten noch umfang-
reiche handschriftliche Listen, obwohl dafür z. B. auch einfache Tabellenkal-
kulations-Software genutzt werden könnte. Die Anlagenbuchhaltung zeigt, 
dass das Bestandsverzeichnis der LUBW auch lange ausgesonderte IT-
Bestände enthält. 

 

2.6.4 Informationssicherheit 

Für die Landesverwaltung ist Informationssicherheit seit Jahren Pflicht. Die 
zum 1. Mai 2017 in Kraft getretene Verwaltungsvorschrift des Innenministe-
riums zur Informationssicherheit orientiert sich am IT-Grundschutz des Bun-
desamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Eine im laufenden Betrieb 
ausreichende bzw. funktionierende Informationssicherheit allein genügt den 
Anforderungen nach IT-Grundschutz nicht; auch die entsprechenden Doku-
mentationen sind notwendig. Die LUBW hat trotz vorhandener personeller 
Ressourcen versäumt, zielorientiert nach IT-Grundschutz vorzugehen und 
ihre Maßnahmen zu dokumentieren. 

 

2.7 Strategische Weiterentwicklung der IT 

Die LUBW hatte ihren 2014 begonnenen Strategieprozess im Zeitraum der 
Prüfung noch nicht abgeschlossen. Insbesondere sind für die IT-Neuord-
nung relevante Kernkompetenzen und einzelne zurückgestellte strategische 
Initiativen noch nicht ausgearbeitet. Dies betrifft u. a. das Informationstech-
nische Zentrum, das nach den Vereinbarungen im aktuellen Koalitionsver-
trag unter den Rahmenbedingungen der IT-Neuordnung zu einem „Kompe-
tenzzentrum Umweltinformatik“ weiterentwickelt werden soll. Auch die Prü-
fung der Rechtsform ist offen. Bei der IT-Gesamtkonzeption der LUBW be-
steht dringender Handlungsbedarf. 

 

2.8 Fazit 

Die Fachaufgaben der LUBW sind in der Landesverwaltung vielfach einzig-
artig; für ihre IT-Basistechniken und -Prozesse gilt das nicht. Wegen ihrer für 
IT ungeeigneten Kosten- und Leistungsrechnung, ihrer ungenügenden Do-
kumentationen, heterogener IT-Prozesse und ihres unterentwickelten IT-
Servicemanagements kann die LUBW ihre IT und deren Kosten nicht analy-
sieren, bewerten und steuern. Die LUBW vernachlässigt damit wichtige 
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Grundsätze einer wirtschaftlichen IT. Gleichzeitig fehlt - unter Verweis auf 
das Funktionieren der Systeme im täglichen Betrieb - häufig die Einsicht in 
die Notwendigkeit der Umsetzung von Maßnahmen, die in der Landesver-
waltung längst beschlossen sind und etabliert sein sollten. Es ist absehbar, 
dass dadurch der Zuständigkeitswechsel zur BITBW erheblich erschwert 
wird. 

 

3 Empfehlungen 

3.1 Kosten- und Leistungsrechnung für IT etablieren 

Die LUBW muss ihre IT stetig analysieren, bewerten und steuern, um sie 
wirtschaftlich und verlässlich zu gestalten. Dazu sollte sie eine geeignete 
Kosten- und Leistungsrechnung für IT sowie ein IT-Controlling etablieren. 

 

3.2 Grundlagen für eine verlässliche IT schaffen 

Die LUBW hat ihre IT zielorientiert, systematisch und nachvollziehbar zu 
dokumentieren. Das gilt insbesondere für Bausteine und Maßnahmen nach 
IT-Grundschutz. Eine Zertifizierung nach IT-Grundschutz sollte sie in sinn-
vollen Abständen prüfen. Sie muss ihre IT-Dokumentationen an die BITBW 
übergeben. Künftig sollte sie IT-steuerungsrelevante Informationen bei der 
BITBW einholen. 

 

3.3 Strategieprozess zügig abschließen 

Mit Blick auf die anstehenden Veränderungen im IT-Bereich und die hierfür 
notwendigen Entscheidungen sollte die LUBW ihren 2014 begonnenen Stra-
tegieprozess zügig abschließen und zurückgestellte strategische Initiativen 
einbeziehen. 

 

3.4 IT-Betrieb optimieren und Migration sorgfältig vorbereiten 

Der Zuständigkeitswechsel zur BITBW bedarf einer sorgfältigen Vorberei-
tung. Die LUBW sollte die festgestellten Mängel zügig bereinigen - soweit 
möglich im Vorfeld der Migration zur BITBW und wo nötig gemeinsam mit 
der BITBW. Insbesondere sollte sie 

• IT-Prozesse standardisieren, konsolidieren und professionalisieren, 

• Möglichkeiten der Automatisierung nutzen (z. B. Installation, Überwa-
chungslisten), 

• eine jährliche Inventur ihrer IT-Bestände durchführen und jeweils ihr Be-
standsverzeichnis um Aussonderungen bereinigen, 

• ein Verzeichnis mit allen bei ihr eingesetzten Anwendungen sowie ein 
Verzeichnis nach § 11 Landesdatenschutzgesetz erstellen und pflegen, 
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• ihre Projekte mit IT-Bezug im Projektstil erledigen, d. h. Ziele, Sachstän-
de, Ergebnisse und Planabweichungen nachvollziehbar dokumentieren, 

• separate Rechenzentren der Fachbereiche auflösen, 

• Fach- und IT-Aufgaben sachgerecht und handhabbar abgrenzen, 

• IT-Zuständigkeiten aus den Organisationseinheiten herauslösen und die 
kumulierten Stellenanteile an die BITBW übertragen, 

• ihre verbleibenden Vollzeitäquivalente für IT evaluieren und entsprechend 
reduzieren sowie 

• verbleibende IT-Personalressourcen zur IT-Steuerung, für die Informa-
tionssicherheit und als Schnittstelle zur BITBW einsetzen. 

Fachliche Fragen und fachliche Konzeptionen sollten beim Informations-
technischen Zentrum bzw. beim vorgesehenen Kompetenzzentrum Umwelt-
informatik angesiedelt werden. Technische IT-Konzeptionen sowie alle tech-
nischen Umsetzungen müssen in die Zuständigkeit der BITBW gelegt wer-
den. 

 

4 Stellungnahme der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

Die LUBW teilt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft mit, dass sie zwischenzeitlich einen erheblichen Teil der 
Aufgaben und IT-Dienstleistungen an die BITBW übertragen habe. Verein-
barte Migrationszeitpunkte würden nach derzeitigem Sachstand eingehalten. 

Ihren Personaleinsatz für IT beurteilt die LUBW angesichts ihres Aufgaben-
spektrums als „nicht zu hoch“. Eine enge Verzahnung zwischen IT- und 
Facharbeit sei aufgrund der fachlichen Anforderungen notwendig. Die IT-
Dokumentationen seien, auch wenn sie nicht digital sondern handschriftlich 
erfolgten, angemessen und erfüllten die Anforderungen. 

Die Existenz von vier Rechenzentren begründet die LUBW mit speziellen 
Anforderungen in den einzelnen fachlichen Bereichen. Angesichts der 
Schadenspotenziale bestünden besondere Anforderungen an die Leistungs-
erbringung und den Personaleinsatz. Daher müsse bei einer Homogenisie-
rung der IT, der Rechenzentren und der UHD sensibel und verantwortungs-
bewusst vorgegangen werden. Es sei selbstverständlich, dass nach der 
Migration von Aufgaben und IT-Dienstleistungen zur BITBW deren UHD 
genutzt werde. Für den „verbleibenden Anteil“ werde die Einrichtung eines 
zentralen UHD bei der LUBW sowie die Eignung der Werkzeuge der BITBW 
geprüft. 

Zusammen mit dem Umweltministerium entwickelte Vorstellungen in Bezug 
auf das Kompetenzzentrum Umweltinformatik würden derzeit mit dem Be-
auftragten der Landesregierung für Informationstechnologie (CIO) abge-
stimmt. In diesem Zusammenhang werde auch die Einbeziehung der dezen-
tralen Rechenzentren geprüft und die IT-Sicherheit vorangetrieben. 
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5 Schlussbemerkung 

Der Rechnungshof hält an seinen Feststellungen und Empfehlungen fest. 

Die Stellungnahme des Ressorts lässt erste Schritte in die richtige Richtung 
erkennen. Zwar sind verschiedene Maßnahmen angestoßen oder in Vorbe-
reitung; die vorhandenen Defizite werden aber nicht durchgehend kritisch 
reflektiert. Der Prozess sollte intern wie auch in der Zusammenarbeit mit der 
BITBW intensiviert werden. 

Die Ausgestaltung des Kompetenzzentrums Umweltinformatik muss sich, 
wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, in die Rahmenbedingungen der IT-
Neuordnung einfügen. Im Interesse eines erfolgreichen IT-Gesamtprozesses 
sollte hierauf in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der Landesregierung 
für Informationstechnologie (CIO) besonders geachtet werden. 

 

 


	Denkschrift 2018
	Denkschrift 2018
	1 Parlamentarische Beratung der Denkschrift 2017
	2 Weitere Berichte des Rechnungshofs seit der letzten Denkschrift
	2.1 Flüchtlingsaufnahme in Baden-Württemberg (Landtagsdrucksache 16/3311)
	2.2 Stiftung Naturschutzfonds (Landtagsdrucksache 16/4150)
	2.3 Geplanter Neubau der Justizvollzugsanstalt Rottweil (Landtagsdrucksache 16/4250)
	2.4 Ressourcensteuerung und Konsolidierungsmöglichkeiten im Lehrkräftebereich

	1 Haushalts-Soll und Haushalts-Ist 2016
	2 Haushaltsrechnung 2016
	2.1 Gestaltung
	2.2 Ergebnisse der Haushaltsrechnung

	3 Feststellungen des Rechnungshofs nach § 97 Absatz 2 Nrn. 1 und 2 Landeshaushaltsordnung
	3.1 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung
	3.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

	4 Globale Minderausgaben
	5 Druck- und Darstellungsfehler
	6 Haushaltsreste
	6.1 Haushaltsreste 2015 und 2016 nach Ausgabearten
	6.2 Verteilung der Ausgabereste 2016
	6.3 Entwicklung der Ausgabereste im Zehn-Jahres-Vergleich

	1 Entwicklung der Einnahmen 2008 bis 2017
	1.1 Steuereinnahmen und steuerähnliche Abgaben
	1.2 Verwaltungseinnahmen und Einnahmen aus Schuldendienst
	1.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
	1.4 Kreditaufnahmen, Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzierungseinnahmen
	1.4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen
	1.4.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
	1.4.3 Besondere Finanzierungseinnahmen


	2 Entwicklung der Ausgaben 2008 bis 2017
	2.1 Personalausgaben
	2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
	2.3 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
	2.4  Baumaßnahmen
	2.5 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
	2.6 Besondere Finanzierungsausgaben

	3 Steuerdeckungsquote und Investitionsquote
	4 Finanzierungssaldo
	1 Verschuldungslage
	1.1 Schuldenentwicklung
	1.2 Entwicklung der Nettokreditaufnahme
	1.3 Entwicklung der Kreditmarktschulden und Zinsen
	1.4 Pro-Kopf-Verschuldung
	1.5 Nettokreditaufnahme je Einwohner - Ländervergleich 2015 und 2016

	2 Haushaltsrisiken durch Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen
	3 Rücklagen und Sondervermögen
	4 Entwicklung der Jahresergebnisse
	1 Ausgangslage
	2 Zulässige Kreditaufnahme und Kontrollkonto zwischen 2013 und 2016
	3 Zulässige Kreditaufnahme 2017
	3.1 Ex-ante- und Ex-post-Betrachtung
	3.2 Umsetzung der Tilgungsverpflichtung im Haushalt 2017
	3.3 Abbau des Sanierungsstaus 2017 - Entnahmen aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne von § 1 Absatz 3 VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung
	3.3.1 Staatlicher Hochbau
	3.3.2 Straßenbau
	3.3.2.1 Erhaltung von Landesstraßen
	3.3.2.2 Planung und Bauüberwachung
	3.3.2.3 Zusammenfassung für den Bereich Straßenbau

	3.3.3 Zentren für Psychiatrie


	4 Umsetzung der Tilgungsverpflichtung im Doppelhaushalt 2018/2019
	5 Ausblick
	6 Empfehlungen
	6.1 Umsetzung der Tilgungsverpflichtungen nach der Verordnung zu § 18 Landeshaushaltsordnung dokumentieren
	6.2 Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus im Einzelnen nachweisen
	6.3 Deckungsfähigkeiten im Straßenbau eingrenzen

	7 Stellungnahmen der Ministerien
	7.1 Ministerium für Finanzen
	7.2 Ministerium für Verkehr

	8 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Inhalt
	3 Die Vermögensrechnung des Landes im Kontext bundesweiter Entwicklungen
	4 Nutzen und Grenzen der Vermögensrechnung
	5 Prüfungen durch den Rechnungshof
	6 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Profil der Polizeianwärter
	2.2 Profil der Aufstiegsbeamten
	2.3 Kosten der Polizeiausbildungen
	2.3.1 Studium der Polizeikommissaranwärter
	2.3.2 Studium der Aufstiegsbeamten
	2.3.3 Polizeiärztliche Auswahluntersuchung


	3 Empfehlungen
	3.1 Polizeianwärter bedarfs- und eignungsgerecht einstellen
	3.2 Polizeikommissaranwärter schneller qualifizieren
	3.3 Studium der Aufstiegsbeamten straffen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Zuständigkeiten bei der Entwicklung und Pflege von Fach-verfahren
	1.2 Prüfung der IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement in Baden-Württemberg
	2.2 Zuständigkeiten für das Fachverfahren MigVIS

	3 Empfehlungen
	3.1 IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement verbessern
	3.2 Zuständigkeiten für MigVIS und das Nachfolgeverfahren festlegen und dokumentieren
	3.3 Übergang der Fachverfahren zur BITBW gestalten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Prüfung der Zuwendungen für Kontrollkosten im ökologischen Landbau
	1.2 Rechtslage
	1.3 Verwendung gestufter Förderverfahren

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Prüfungsergebnisse beim Förderprogramm Ökologischer Landbau
	2.2 Kontrollen bei den Erst- und Letztempfängern der übrigen Förderprogramme
	2.3  Beurteilungsmaßstab der Finanzkontrolle über die Kontrollpraxis
	2.4 Bewertung der Kontrollpraxis

	3 Empfehlungen
	3.1 Neue Programme befristen und bei Beginn prüfen
	3.2 Laufende Programme stichprobenhaft prüfen
	3.3 Qualität und Erfolg Vor-Ort prüfen
	3.4 Auf Kleinförderungen verzichten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Fördertatbestände für den Einsatz von Dorfhelferinnen und  Betriebshelfern/Betriebshelferinnen
	1.2 Fördertatbestand für die Weiterbildung der Einsatzkräfte
	1.3 Frühere Prüfung und Ziel der aktuellen Prüfung

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Entwicklung der Fördermittel
	2.2 Einsätze
	2.2.1 Förderumfang bei landwirtschaftlichen Betrieben und Haushalten
	2.2.2 Einsatzbereiche
	2.2.3 Notlagenüberbrückung in landwirtschaftlichen Betrieben und Haushalten durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
	2.2.4 Förderung von Einsätzen durch das Ministerium für Soziales und Integration

	2.3 Weiterbildung
	2.3.1 Förderumfang
	2.3.2 Weiterbildungsmaßnahmen


	3 Empfehlungen
	3.1 Förderanspruch überprüfen
	3.2 Kriterien für Ausnahmefälle und den Überbrückungszeitraum festlegen
	3.3 Förderung der Weiterbildung für Einsätze in privaten Haushalten einstellen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ungewöhnlich hohe liquide Mittel
	2.2 Ursachen der hohen Liquidität
	2.3 Mögliche Rechtfertigungen der hohen Liquidität
	2.3.1 Liquiditätsreserve
	2.3.2 Nicht vorhersehbare Verzögerungen von Investitionen
	2.3.3 Bestand an Verbindlichkeiten
	2.3.4 Gefahr künftiger Jahresdefizite
	2.3.5 Sanierungsstau und Sicherheit der Investitionsfinanzierung


	3 Empfehlungen
	3.1 Pauschale Investitionsförderung
	3.2 Förderung größerer Investitionen
	3.3 Kreditaufnahmeverbot
	3.4 Derzeit keine Entnahme aus der Sanierungsrücklage erforderlich

	4 Stellungnahmen
	4.1 Zentren für Psychiatrie
	4.2 Sozialministerium
	4.3 Finanzministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Einzelne Kommunen kooperieren nicht beim Hochwasserschutz
	2.2 Die Zweckverbände konzentrieren sich auf den technischen Hochwasserschutz

	3 Empfehlungen
	3.1 Förderung auf kommunale Kooperationen innerhalb eines Gewässereinzugsgebiets konzentrieren
	3.2 Die Wasserbehörden sollten sich bei den Kommunen noch intensiver für die Hochwasserschutzvorsorge einsetzen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Umsetzung der IT-Neuordnung
	2.2 IT-Dienstleistungen
	2.3 Organisation und IT-Strukturen
	2.4 Ressourceneinsatz für IT
	2.5 Kosten- und Leistungsrechnung für IT
	2.6 IT-Betrieb (Netz, Software-Verteilung und Migration)
	2.6.1 Netze und Firewalls
	2.6.2 IT-Systeme, -Prozesse und -Servicemanagement
	2.6.3 IT-Dokumentationen
	2.6.4 Informationssicherheit

	2.7 Strategische Weiterentwicklung der IT
	2.8 Fazit

	3 Empfehlungen
	3.1 Kosten- und Leistungsrechnung für IT etablieren
	3.2 Grundlagen für eine verlässliche IT schaffen
	3.3 Strategieprozess zügig abschließen
	3.4 IT-Betrieb optimieren und Migration sorgfältig vorbereiten

	4 Stellungnahme der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Geprüfte und beanstandete Steuerbescheide, Fehlerquote
	2.2 Einkommensteuerfälle
	2.2.1 Fehlerquoten nach Verantwortungsbereichen
	2.2.2 Fehlerquoten nach Veranlagungszeiträumen

	2.3 Fehler im Verantwortungsbereich des Risikomanagementsystems
	2.4 Fehler im Verantwortungsbereich der Bearbeiter
	2.5 Finanzielles Ergebnis
	2.6 Bewertung

	3 Empfehlungen
	3.1 Steuerrecht vereinfachen
	3.2 IT-Unterstützung weiter verbessern

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	1.1 Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen als Sonderausgaben
	1.2 Frühere Prüfung und Inhalt der aktuellen Prüfung

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ansatz der Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
	2.1.1 Beanstandungsquote und Fehlervolumen
	2.1.2 Landesweite finanzielle Bedeutung

	2.2 Ergebnis der Hinweisbearbeitung durch die Finanzämter
	2.3 Dateneingabe für das Programm Leistungsvergleich

	3 Empfehlungen
	3.1 Daten durch berufsständische Versorgungseinrichtungen elektronisch übermitteln lassen
	3.2 Schulungsmaßnahmen durchführen
	3.3 Ergebnis der Hinweisbearbeitung im Führungsinformations-system darstellen
	Die Kennzahlen in den Standardauswertungen sind Basisdaten zu den Kernkennzahlen Abweichquote und Abweichvolumen in den Zielvereinbarungen. Daher sollte grundsätzlich für alle Hinweise das Ergebnis der Hinweisbearbeitung je Finanzamt leicht auswertbar...
	3.4 Dateneingabe für das Programm Leistungsvergleich  automatisieren

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Viele Außenanlagen sind in vernachlässigtem Zustand
	2.2 Lebenszykluskosten werden bei der Planung unzureichend berücksichtigt
	2.3 Systematische Kontrollen fehlen
	2.4 Aufgeteilte Zuständigkeiten
	2.5 Der Landesbetrieb Vermögen und Bau überträgt Aufgaben an die Nutzer
	2.6 Technische Einbauten in Außenanlagen sind nicht vollständig erfasst

	3  Empfehlungen
	3.1 Planungen optimieren
	3.2 Kontrollen intensivieren
	3.3 Zuständigkeiten neu regeln

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Vermietung von Dach- und Freiflächen an Dritte
	2.2 Wirtschaftlichkeit landeseigener Anlagen
	2.3 Kostenentwicklung und Planung landeseigener Anlagen

	3 Empfehlungen
	3.1 Konzeption zum Ausbau eigener Photovoltaikanlagen entwickeln
	3.2 Photovoltaikanlagen wirtschaftlich planen
	3.3 Fachwissen zu Photovoltaikanlagen konzentrieren

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Anreizförderung wird zum reinen Mitnahmeeffekt
	2.2  Evaluierungen während der Laufzeit der Sonderförderprogramme fehlen
	2.3 Erfolgskontrollen fehlen

	3 Empfehlungen
	3.1 Modellcharakter beachten
	3.2 Evaluierungen aktiv und regelmäßig durchführen
	3.3 Erfolgskontrolle bei der Förderung einhalten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Abstimmungen bei der Antragsprüfung sind teilweise zeitaufwendig
	2.2 Förderanträge zeigen vereinzelt großzügig veranschlagte Kosten
	2.3 Regelungslücke zur Mitteilungspflicht in den Fördervorschriften

	3 Empfehlungen
	3.1 Auf der Grundlage von Ausschreibungsergebnissen bewilligen
	3.2 Ablauf des Förderverfahrens anpassen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ausbildungsförderung
	2.2 Studentisches Wohnen
	2.3 Verpflegungsbetriebe
	2.4 Soziale Aufgaben
	2.5 Verzicht auf freiwillige Aufgaben
	2.6 Effiziente Strukturen
	2.7 Künftige Finanzierung

	3 Fazit und Empfehlungen
	3.1 Fortsetzung der Wohnheimförderung
	3.2 Einsparungen ohne Auswirkung auf die Studierenden
	3.3 Ergebnisverbesserungen ohne Beitragserhöhung
	3.4 Ergebnisverbesserungen durch Beitragserhöhung

	4 Stellungnahme der Studierendenwerke
	5 Stellungnahme des Ministeriums
	6 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Satzungen und Organisation
	2.2 Beiträge und Rücklagen
	2.3 Haushaltsplan und Jahresabschluss
	2.4 Ordnungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsführung
	2.5 Veranstaltungen und Bewirtung
	2.6 Beschaffungen und Vergaben
	2.7 Beschäftigung von Personal
	2.8 Status der ehrenamtlich tätigen Studierenden
	2.9 Verhältnis der Studierendenschaft zur Hochschule

	3 Empfehlungen
	3.1 Empfehlungen an die Studierendenschaften
	3.2 Empfehlungen an die Hochschulen
	3.3 Empfehlungen an das Wissenschaftsministerium

	4 Stellungnahmen
	4.1 Landesstudierendenvertretung
	4.2 Landesrektorenkonferenz der Universitäten
	4.3 Verband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften
	4.4 Wissenschaftsministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Benchmarking vergleichbarer Aufgaben
	2.2 Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation
	2.2.1 Dienstreisemanagement
	2.2.2 Personalgewinnung
	2.2.3 Interner Post- und Mailverkehr

	2.3 Innenrevision

	3 Empfehlungen
	3.1 Aufgabenfelder optimieren und Kapazitäten anpassen
	3.2 Workflows optimieren und Aufgaben zentralisieren
	3.2.1 Dienstreisemanagement effizienter gestalten
	3.2.2 Personalgewinnung effizienter gestalten
	3.2.3 Internen Post- und Mailverkehr optimieren

	3.3 Innenrevision stärken

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse und Empfehlungen
	2.1 Unzureichende Kostenrechnung in der Hochschulambulanz
	2.2 Erlöse der Hochschulambulanzen
	2.3 Vermeidbarer Aufwand durch Überschreitung der Hochschulambulanz-Obergrenzen
	2.4 Potenziale bei ambulanten Operationen
	2.5 Prüfung der Privatambulanzen

	3 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Allgemeine Feststellungen
	2.2 Fehler bei der Bewilligung der Forschungszulagen
	2.2.1 Verfahrensfehler
	2.2.2 Kalkulationsfehler bei der Bemessung der Zulage
	2.2.3 Forschungszulagen nur für Forschungsprojekte
	2.2.4 Forschungszulagen nur aus privaten Drittmitteln
	2.2.5 Forschungszulagen nur für eigene Leistungen

	2.3 Fehler bei der Gewährung von Sonderzahlungen an Tarif-beschäftigte
	2.4 Konsequenzen aus den Prüfungsergebnissen

	3 Empfehlungen
	3.1 Empfehlung an die Hochschulen
	3.2 Empfehlungen an das Wissenschaftsministerium

	4 Stellungnahme der Hochschulen und des Ministeriums
	4.1 Verband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften
	4.2 Wissenschaftsministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Fördervolumen und Verteilung nach Förderbereichen
	2.2 Steuerung des wirtschaftlichen Erfolgs der Fördermaßnahmen
	2.2.1 Baden-Württemberg-Effekt
	2.2.2 Tilgungsquote bei Förderdarlehen
	2.2.3 Programmspezifische Steuerungsinstrumente

	2.3 Verfahrensabwicklung
	2.3.1 Verfahrensdauern und offene Bilanzposten
	2.3.2 Gebührenbelastung von Klein- und Kleinstförderungen
	2.3.3 Line-Producer-Förderung
	2.3.4 Kinoförderung

	2.4 Rolle und Finanzierungsbeitrag des Südwestrundfunks

	3 Empfehlungen
	3.1 Höhe der Fördermittel und ihre Verteilung prüfen
	3.2 Qualität und Höhe des Baden-Württemberg-Effekts steigern
	3.3 Förderstrategie fortentwickeln
	3.4 Steuerungsinstrumente weiterentwickeln
	3.5 Verfahrensdauern und offene Bilanzposten reduzieren
	3.6 Kleinstförderungen vermeiden
	3.7 Kinoförderung evaluieren
	3.8 Finanzierungsbeitrag des Südwestrundfunks erhöhen

	4 Stellungnahme der Ministerien
	1 Ausgangslage
	1.1 Struktur der Förderung
	1.2 Prüfungen durch die Finanzkontrolle

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Rechtsform
	2.2 Finanzierung
	2.2.1 Eigene Einnahmen
	2.2.2 Förderstruktur

	2.3 Personal
	2.4 Haushalts- und Wirtschaftsführung
	2.5 Wirtschaftlichkeit

	3 Empfehlungen
	4 Stellungnahmen
	Denkschrift 2018 - Beitrag Nr. 12.pdf
	Auszug aus
	Denkschrift 2018
	Beitrag Nr. 12
	IT der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg


